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planmäßige,proportionale Entwick
lung der Volkswirtschaft; die Ver
besserung der Gebrauchseigen
schaften der Erzeugnisse und ihre 
zeit-, sach- und ortsgerechte Bereit
stellung; die rationellste Vorberei
tung und Durchführung des Akku
mulationsprozesses; die effektive 
Organisation der Wirtschaftstätig
keit; die Realisierung der aus dem 
Bildungswesen und dem Kaderein- 
satz resultierenden Wachstumsef
fekte. Je rationeller die sozialisti
sche Gesellschaft wirtschaftet, um 
so besser wird das Ziel der soziali
stischen Produktion verwirklicht 
und um so größer wird die Aus
strahlungskraft des realen Sozialis
mus sein.

Gesetz der planmäßigen pro
portionalen Entwicklung der 
Volkswirtschaft: ökonomisches
Gesetz des Sozialismus, das auf der 
Grundlage des —> gesellschaftlichen 
Eigentums an den Produktionsmit
teln wirkt und die planmäßige Ent
wicklung der Volkswirtschaft und 
die notwendige Proportionalität in 
der Verteilung der Produktionsmit
tel und Arbeitskräfte auf die 
Zweige der sozialistischen Volks
wirtschaft zum Inhalt hat. Das G. 
dient der Verwirklichung des im 
—> ökonomischen Grundgesetz des So
zialismus zum Ausdruck kommen
den Zieles der sozialistischen Pro
duktion, der immer besseren Be
friedigung der materiellen und 
kulturellen Bedürfnisse der werktä
tigen Menschen. Die Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik er
fordert, das materielle und kultu
relle Lebensniveau des Volkes auf 
der Grundlage eines hohen Ent
wicklungstempos der sozialisti
schen Produktion weiter zu erhö
hen. Daraus ergeben sich ständig 
hohe Anforderungen an die Gestal
tung des Planungssystems und die 
Ausnutzung der Methoden und In
strumente der Planung. Planmäßig
keit und Proportionalität sind im 
Sozialismus zwei untrennbar mit

einander verbundene Erforder
nisse der wirtschaftlichen und ge
sellschaftlichen Entwicklung. Sie 
werden unter Führung der Arbei
terklasse und ihrer marxistisch-le
ninistischen Partei durch den so
zialistischen Staat bewußt verwirk
licht und gewährleisten eine effek
tive Entwicklung der Zweige und 
Bereiche in ihren quantitativen 
Wechselbeziehungen, Größenver
hältnissen und Wachstumstempi. 
Die sozialistische Planung ist die 
Grundlage der Leitung der soziali
stischen Volkswirtschaft (—» soziali
stische Planwirtschaft)- Das gesell
schaftliche Eigentum vereinigt die 
Wirtschaftseinheiten zu einem ein
heitlichen volkswirtschaftlichen 
Ganzen, in dem die volkswirt
schaftliche Entwicklung, die Pro
portionen zwischen den Zweigen 
ebenso wie die Aufgaben der Be
reiche, Kombinate und Betriebe 
einem einheitlichen Ziel, dem 
höchsten volkswirtschaftlichen 
Nutzen zum Wohle der sozialisti
schen Gesellschaft untergeordnet 
sind. Durch die planmäßige Lei
tung der sozialistischen Volkswirt
schaft seitens des sozialistischen 
Staates werden die Erfordernisse 
aller im Sozialismus wirkenden 
ökonomischen Gesetze bewußt er
faßt und im Plan unter Berücksich
tigung der jeweiligen äußeren und 
inneren Entwicklungsbedingungen 
in konkrete, qualitativ und quanti
tativ bestimmte Aufgaben für die 
einzelnen Betriebe, Zweige und 
Bereiche umgesetzt, wodurch die 
proportionale Entwicklung der 
Volkswirtschaft gesichert werden 
kann. Das Ziel der planmäßigen 
proportionalen Entwicklung der 
sozialistischen Volkswirtschaft er
gibt sich dabei aus dem ökonomi
schen Grundgesetz des Sozialis
mus. Jede Gesellschaft kann sich 
nur dann erfolgreich entwickeln, 
wenn bei der Produktion materiel
ler Güter, bei der Verteilung der 
Arbeit und der Produktionsmittel 
auf die einzelnen Zweige der


